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HINWEIS 
Die im Heft verwendeten Bezeichnungen richten sich – unabhängig  
von der im Einzelfall verwendeten Form –  an alle Geschlechter.

tion des Auslieferungsbelegs kann der 
Zugang rechtssicher belegt werden.

Empfehlung

Die persönliche Übergabe der Kündigung 
ist die sicherste Methode, um den Zu-
gang der Kündigung zu beweisen, und 
wird von uns ausdrücklich empfohlen. 
Durch eine Unterschrift des Empfängers 
auf der Kündigung oder im Beisein eines 
neutralen Zeugen kann der Zugang ein-

deutig dokumentiert werden. Falls eine 
persönliche Übergabe nicht möglich ist, 
ist die Zustellung durch einen Boten eine 
Alternative. Ein neutraler Zeuge, der die 
Kündigung persönlich in den Briefkasten 
des Empfängers einwirft oder übergibt, 
kann den Vorgang detailliert dokumen-
tieren und notfalls vor Gericht als Zeuge 
aussagen.

Eine weitere Möglichkeit ist der Versand 
per Einschreiben mit Rückschein: der 

Empfänger muss die Zustellung quittie-
ren, und der Rückschein dient als eindeu-
tiger Nachweis für den Zugang der Kün-
digungserklärung. Allerdings kann der 
Empfänger die Annahme verweigern, was 
die Zustellung verzögern oder vereiteln 
kann. Wird der Empfänger nicht ange-
troffen, erhält er eine Benachrichtigung, 
die Sendung bei der Post abzuholen. Holt 
er sie nicht ab, gilt die Kündigung erst mit 
Ablauf der Abholfrist als zugestellt, was 
zu Verzögerungen führen kann. 
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